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 Veröffentlicht am 06.12.1990

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

Norm

VwGG §33 Abs1;

VwGG §34 Abs2;

Rechtssatz

Ein Abspruch über die Einstellung des Beschwerdeverfahrens aus dem Grunde, daß die aus Anlaß des

Mängelbehebungsauftrages vorgelegten Ausfertigungen des Beschwerdeschriftsatzes nicht denen des

zurückgestellten Beschwerdeschriftsatzes entsprachen, betri9t mangels Trennbarkeit sämtliche vom bezeichneten

Schriftsatz erfaßten Bf.

Schlagworte

Mängelbehebung
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